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Wohngebieten genutzte §eräte

Maschinen und
Geräte

warktags
von 20 Uhr
bis 7 Uhr

werktagr
v.on IrUhr
hi* I Uhr

werktagr
v*n 13 Uhr
blr 15 Uhr

.werktags
uon I? Uhr
bis ? tihr

*onn- und
feiertags
ga{rstäig§g

Ba ustellenkreis-
sägemaschine

X X

Beton- und Mörtel-
mischer

X X

Bohrgerät x
^

Fahrzeugkühl-
ggregat

X X

Förder- und Spritz-
rnaschine für Eeton
und Mörtel

X

Förderband X x
Fre isch ^eider X X x t,,!

Fugensch n e ider X X

Grabenträse x X

Grader
{< 500 Kilowatt}

X x

Gras- oder Rasen-
trimmer/G raska nten-
schneider {nrit Ver-
brenn ungsmotor)

X x X x

.asentrimmer/Rasen-
kantenschneider (ohne
Verbrennungsmotor)

X X

Heckenschere X X

Hochdruckwasser-
str ahlmasclr[r re

X X

Hydraulikhamrner X X

Kehrrnasch ine X X

kombiniertes
Hochdruckspul- und
5 a u gfa hrze ug

^ x

KompreSsor
(< 350 Kilowatt) ^ X

Kt'aftstronrer ze uEer x X
Laubbläser x x X N
L;rubsarnmler X X X !(



§TAI}T T§T#PLINN
ÜT l:ft*,ü DTLLN
EEfi r]ft"isBEIFAT

ao
N
a

!

c
c

N

Entnommen aus ,,Praktische Falltreispiele und Arbeitshilfen fÜr das ordnungsamt"

O WEKA MEDIA GmbH & Co- KG, 2004

Maschinen und
Seräte

w*rktas5,
"van äü uhr,
bi*'7'!hr,

wer.Hags
v{}ü ? uhr
hir §,,lJhr

Mobilkran X X

Motorhacke
(< 3 Kilowatt)

x X

Muldenfahrzeug
(< 500 Kilowatt)

X X

Müllsammelf a hrzeug X X

Planiermasch ine
(< 500 Kilowatt)

X x

Rasenmäher X x

rollbarer Mül lbehälter x Ä

5augfa hr2eug x X

5chneefräse (selbst-

fahrend, ausgenom-
men Anbaugeräte

X X

Sch r edd er/Ze rk I e i n erer x X

tragbare Motorketten-
säge

x X

Tra nsportbeton m isch er x x

Turmdrehkran x X

Verdichtu ngsmaschine
in der Bauart von:

" Vibrationswalzen
und nicht vibrierende
Walzen, RüttelPlatter
und Vibrations-
stamPfer

" Explosionsstampfer

X x

X x

Vertikutierer X X

WasserpumPe
(nicht für Unterwasser
betrieb)

X X



Die Betriebsregelungen der 32. BlmSchV gelten in Wohngebieten,
Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten, die der Erholung dienen, Kur- und

Klinikgebieten, Krankenhäuser und Pflegeanstalten sowie in Gebieten der
Fremdenbeherbergung. Maßgeblich für die Einordnung des Gebietes ist die
Festsetzung im Bebauungsplan bzw. bei Fehlen dieser Festsetzung die
Schutzbedürftigkeit des Gebiets.

Betrotfen sind Geräte und Maschinen, die im Anhang der Verordnung genannt

werden. Entsprechend der 32. BlmSchV dürfen die aufgeführten Geräte und

Maschinen (2. B. Rasenmäher, Rasentrimmer, Rasenkantenschneider,
Heckenscheren, Motorkettensägen, Vertikutierer, Schredder, Motorhacken) in

den genannten Gebieten nur an Werktagen in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr
betrieben werden. An Sonn- und Feiertagen dürfen diese Geräte und Maschinen
überhaupt nicht eingesetzt werden,
Für besonders laute Geräte gibt es - sofern sie nicht das Umweltzeichen tragen -

darüber hinaus noch weitere Einschränkungen: Laubbläser, Laubsammler,
Freischneider sowie Grastrimmer und Graskantenschneider dürfen nur an

Werktagen in derZeitvon 09:00 Uhrbis 13:00 Uhrund von 15:00 Uhrbis 17:00 Uhr
benutzt werden. Die Betriebsregelungen der 32. BlmSchV gelten sowohl für private

als auch für gewerbliche Betreiber. ln begründeten Einzelfällen können
Ausnahmegenehmigungen von den dort beschriebenen Einschränkungen erteilt
werden.
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